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IV-„Missbrauch“

Mängel im System und nicht schamloser Betrug
Ein Forschungsbericht des BSV hat das heikle und zu Wahlzwecken massiv missbrauchte Thema des „Missbrauchs“ bei der Invalidenversicherung untersucht. Er stellt „nicht zielkonforme Leistungen“ und auch Betrug fest. Bewusstes betrügerisches Verhalten ist jedoch sehr selten.
Colette Nova, geschäftsführende Sekretärin des SGB

Seit dem Sommer 2003 lebt eine bestimmte Partei politisch stark von der Behauptung, die IV-Defizite seien die Folge massiven und weit verbreiteten Missbrauchs. Diese Pole​mik hat die öffentliche Diskussion derart verzerrt, dass bald jeder Bezüger einer IV-Leistung unter dem Generalverdacht steht, seine Rente erschlichen oder ertrogen zu ha​ben. Sie hat die 5. IV-Revision massgeblich geprägt und bisher eine Lösung der Finanzie​rungsprobleme der IV verhindert. Die SVP fordert sogar, die aufgelaufenen Schulden der IV von ca. 11 Milliarden Franken und die laufenden Defizite von über 1 Milliarde Fran​ken pro Jahr müssten durch Leistungseinschränkungen zurückbezahlt bzw. kompensiert werden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wie sowohl Fachleute als auch alle Leute mit gesundem Menschenverstand anerkennen. Und doch scheint ein bedeutender Teil der Parlamentsmehrheit vor dieser SVP-Forderung Angst zu haben. Anders lässt sich der Eiertanz um die Finanzierung der IV nicht erklären. Zwar zeichnet sich im Parlament nun ein Entscheid für eine zeitlich befristete Zusatzfinanzierung durch eine MWSt-Erhöhung aus, jedoch flankiert durch die Weigerung, die IV zu entschulden. Zudem steht die Forde​rung im Raum, der 5. IV-Revision sehr bald eine 6. folgen zu lassen. Diese soll noch mehr Druck auf die Leistungen machen.
Mängel im System selbst und nicht Betrug der Versicherten
Ein im Rahmen eines grösseren Forschungsprogrammes zur IV vor kurzem veröffent​lichter Bericht mit dem Titel „Nicht zielkonforme Leistungen in der Invalidenversiche​rung: Bedeutung und Grössenordnung“ hat sich diesem Thema gewidmet. Die Forschen​den haben rasch gemerkt, dass der eigentliche Missbrauch durch Versicherte im Sinne eines vorsätzlichen Versicherungsbetruges nur eine geringe Rolle spielt. Gewichtiger sind fahrlässige Verstösse und Verhalten gegen das Gesetz. Die Forscher haben deshalb den Begriff der „nicht zielkonformen Leistungen“ geschaffen. Darunter zu verstehen sind alle Leistungen, die nicht im Sinne der gesetzlichen Ziele ausgerichtet werden, welche die Invalidenversicherung erfüllen soll. Verhalten, die zu „nicht zielkonformen Leistungen“ führen, sind jedoch – entgegen einer verbreiteten Meinung - nicht nur bei Versicherten anzutreffen, sondern auch bei anderen Akteuren oder setzen die Mitwirkung anderer Ak​teure voraus, wie etwa der behandelnden ärzte oder der Arbeitgeber. Es gibt auch „nicht zustehende Leistungsausrichtungen“, zu denen die Versicherten gar nichts beitragen: Hier zählt der Bericht systembedingte Faktoren auf, wie etwa die lange Verfahrensdauer und das späte bzw. fehlende Einsetzen von Wiedereingliederungsbemühungen, was zu Verlust von Sozial- und Humankapital führt. Ebenfalls eine erhebliche Rolle spielen in diesem Zusammenhang fehlende versicherungsmedizinische Kenntnisse der behandeln​den ärzte, Widersprüche zwischen dem versicherungstechnischen Krankheitsmodell und dem Krankheitsmodell der behandelnden ärzte und latente Interessenkonflikte aufgrund der Patienten-Arzt-Beziehung. So dürften vor der Einführung von versicherungseigenen Abklärungskapazitäten in Form der regionalen ärztlichen Dienste durch die 4. IV-Revi​sion ärztliche „Gutachten, die im Zweifel für den Patienten lauteten, verbreitet Grundlage für nicht zielkonforme IV-Leistungen gebildet haben“. Bei der IV selbst ortet der Bericht nicht ausgeschöpfte Früherfassungs-, Abklärungs- und Wiedereingliederungspotentiale (jedenfalls vor der 5. IV-Revision), noch nicht voll ausgeschöpftes Abklärungspotential bei den regionalärztlichen Diensten, fehlende oder oberflächliche Rentenrevisionen und fehlende Anreize für die IV-Stellen zur effizienten Bewirtschaftung ihrer Ressourcen. Der Bericht kommt zum Schluss, „dass in der Vergangenheit Rentenanträge weniger vollständig und konform mit versicherungsmedizinischen Anforderungen geprüft wur​den“. Zudem fördere das dezentrale System eine eher grosszügige Rentenvergabe, da von den einzelnen Kantonen keine finanzielle Verantwortung übernommen werde. Ausdrück​lich kritisiert werden auch die fehlenden Anreize bei den Arbeitgebenden, dies sowohl bei den Arbeitsbedingungen als auch bei den Anstrengungen zur Wiedereingliederung von Arbeitnehmenden. Diese Situation fördere das „Trittbrett-Fahrer-Verhalten“ vieler Arbeitgeber.
„Risikobehaftete“ Krankheiten und Versicherten-Risikogruppen
Nicht überraschend nennt der Bericht auch gesundheitliche Beeinträchtigungen unklarer Kausalität, die nur begrenzt objektivierbar sind und bei denen es schwer fällt, IV-fremde psychosoziale Ursachen von IV-relevanten gesundheitlichen Beeinträchtigungen abzu​grenzen. Die Liste umfasst u.a. Schleudertraumata, Schmerzkrankheiten, psychosoziale und psychische Erschöpfungszustände. Hier falle es besonders schwer, eine Diagnose und eine Einschätzung der (Rest-)Arbeitsfähigkeit zu erstellen, was Spielraum für Moral-Hazard-Verhalten oder für eine „zu stark patientenorientierte“ Abklärungsoptik der be​handelnden ärzte schaffe. Der Bericht nennt ebenfalls bestimmte Versichertengruppen, bei denen das Risiko für nicht zielkonforme Leistungsausrichtung überdurchschnittlich sei. Nicht überraschend stehen hier die „Versicherten mit schlechten Chancen auf dem Arbeitsmarkt“ zuoberst, gefolgt von Alleinerziehenden, Personen, die eine persönliche Krise durchlebt haben, Personen mit geringen persönlichen Ressourcen und sehr leis​tungsbereiten „überangepassten“ Personen sowie „jungen IV-RentnerInnen“, oftmals mit Migrationshintergrund. 
Angesichts fehlender bzw. nicht solider Zahlen ist eine Berechnung der „nicht zielkonfor​men IV-Leistungen“ unmöglich. Der Bericht schätzt – sehr grob und unsicher - das Missbrauchspotential auf 350-420 Mio. Franken oder 5-6 % der Rentenausgaben.
Rundum Empfehlungen
Der Bericht unterstreicht in seiner sachlichen Art, dass fahrlässige Verstösse deutlich relevanter sind als der in der öffentlichkeit stark thematisierte Versicherungsbetrug. Zu​dem hält er fest, dass „das grösste Potential zur Reduktion nicht zielkonformer Leistun​gen bei vollzugs- und systembedingten Aspekten liegt.“ Er formuliert anschliessend Massnahmen zur Senkung des Risikos, dass nicht zielkonforme IV-Leistungen erbracht werden. Einige davon sind in die 5. IV-Revision eingeflossen. Darüber hinaus sollten die Kapazitäten der regionalärztlichen Dienste und der versicherungsmedizinischen Abklä​rung sowie die versicherungsmedizinische Qualität verbessert werden. Weiter müsse die IV zu einem selbstlernenden System werden. Dazu gehören der Informationsfluss über IV-Entscheide und Beschwerdeentscheide an die GutachterInnen, die Einrichtung eines web-basierten Forums, Verbesserungen bei der überprüfung von Krankheitsfällen unkla​rer Kausalität, Verbesserungen der Rentenrevisionen und der statischen Grundlagen. Schliesslich fordert der Bericht auch Anreize für Arbeitgebende: Es seien Rahmenbedin​gungen nötig, „die die Schaffung von Nischenarbeitsplätzen, die Risikoverminderung und das Ergreifen von Eingliederungsmassnahmen unterstützen: Beispielsweise ein Bonus-Malus-System“.
Kommentar: Das IV-Vollzugssystem modernisieren
Versicherungsmissbrauch gibt es. Die 5. IV-Revision hat denn auch diverse Massnahmen zu seiner Bekämpfung eingeführt. Die Versicherten werden deutlich stärker in die Pflicht genommen. Das grösste Problem sind aber eindeutig nicht betrügerische Versicherte, sondern ein veraltetes und überfordertes IV-Vollzugssystem, das sich selbst im Weg steht und mitverantwortlich ist, dass die Rentenausgaben aus dem Ruder gelaufen sind. Statt weiteren Leistungsabbau zu fordern, sollten deshalb nun die Feststellungen dieses Be​richts zur Kenntnis genommen und im IV-System die notwendigen Massnahmen eingelei​tet werden. Zahlreiche andere Akteure als die Versicherten müssen stärker in die Pflicht genommen werden als bisher. Die praktische Umsetzung der 5. IV-Revision wird noch einige Zeit und Ressourcen beanspruchen – die IV muss die dazu nötigen Ressourcen auch zur Verfügung stellen. Das IV-System wird sich aber nicht damit zufrieden geben dürfen, sondern hat noch einige andere Hausaufgaben zu erledigen. Vieles davon kann getan werden, ohne dass der Gesetzgeber bemüht werden muss. Das sollte bereits nach​haltige Kostensenkungen ermöglichen. Soweit es dazu den Gesetzgeber dann noch braucht, sollte dies das Hauptthema der 6. IV-Revision sein. Laut der vorberatenden Kommission des Nationalrates soll der Bundesrat nämlich bis 2010 einen Entwurf für eine solche Revision vorbereiten. Er wäre gut beraten, sich vom vorliegenden Bericht inspirieren zu lassen, statt Leistungskürzungen vorzuschlagen. 
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